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BESCHLUSSVORLAGE 
 
 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 2 
 
 
Fischer`s Kreisaltenheim; 
Entlastung für die Jahresabschlüsse 1995 mit 2000 
 
Anlage(n): 
 
Sitzung des Kreistages am 29.10.2007 
 
 
öffentliche Sitzung 
 
Vorlagebericht: siehe Rückseite 
 
Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die Jahresabschlüsse 1995 mit 2000 des Fischer`s Kreisaltenheimes 
wird die Entlastung gem. Art. 88 LKrO erteilt.  
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Vorlagebericht: 
 
Das Fischer´s Kreisaltenheim ist eine Einrichtung der Fischer`s Stiftung. 
Das Heim ist auf Grund der Stiftungsurkunde jedoch wie eine 
Kreiseinrichtung zu führen. Dementsprechend ist auf Grund des Art. 88 
LKrO der Jahresabschluss nach Durchführung der örtlichen Prüfung und 
Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten vom Kreisausschuss und Kreistag 
festzustellen. 
 
Bis Juli 2004 konnte die Entlastung für die Jahresabschlüsse erst nach der 
überörtlichen Prüfung vorgenommen werden. Seit August 2004 kann eine 
Entlastung bereits nach der örtlichen Rechnungsprüfung erteilt werden.  
 
Für das Fischer´s Kreisaltenheim ergaben sich für die Jahre 1995 bis 2000 
folgende Jahresabschlüsse:  
 
1995 DM 
  
Bilanzsumme 3.023.698,33 
Erträge lt. GuV 7.242.525,56 
Aufwendungen  6.986.314,90 
Jahresgewinn 256.210,66 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Vortrag auf neue Rechnung 256.210,66 
 
 
1996 DM 
  
Bilanzsumme 4.134.250,62 
Erträge lt. GuV 7.687.277,47 
Aufwendungen  7.277.862,18 
Jahresgewinn 409.415,29 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Vortrag auf neue Rechnung 409.415,29 
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1997 DM 
  
Bilanzsumme 3.952.145,45 
Erträge lt. GuV 7.639.789,10 
Aufwendungen  7.455.585,29 
Jahresgewinn 184.203,81 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Zuführung zur Gewinnrücklage 184.203,81 
Vortrag auf neue Rechnung  
 
 
1998 DM 
  
  
Bilanzsumme 3.832.464,24 
Erträge lt. GuV 7.727.982,43 
Aufwendungen  7.364.788,82 
Jahresgewinn 363.193,61 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Zuführung zur Gewinnrücklage 363.193,61 
Vortrag auf neue Rechnung  
 
 
1999 DM 
  
Bilanzsumme 4.102.265,92 
Erträge lt. GuV 7.933.840,69 
Aufwendungen  7.668.605,84 
Jahresgewinn 265.234,85 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Zuführung zur Gewinnrücklage 114.674,90 
Vortrag auf neue Rechnung  
Zuführung zum Eigenkapital 150.559,95 
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2000 DM 
  
Bilanzsumme 4.464.144,34 
Erträge lt. GuV 8.398.795,35 
Aufwendungen  8.141.251,41 
Jahresgewinn 257.543,94 
  
Verwendung des Jahresgewinns  
Zuführung zur Gewinnrücklage 257.543,94 
Vortrag auf neue Rechnung  
 
 
 
Durch den Kreisrechnungsprüfungsausschuss wurde  in der Sitzung vom 
21.03.2000 und 06.11.2003 folgender  Beschluss gefasst: 
 
„Gründe, die der Feststellung der Jahresabschlüsse 1995 und 1996 für 
das Fischers Kreisaltenheim entgegenstehen, sind nicht erkennbar. Dem 
Kreistag wird empfohlen, die Jahresabschlüsse 1995 und 1996 des 
Fischer´s Kreisaltenheimes festzustellen.“ 
 
„Gründe, die der Feststellung der Jahresabschlüsse 1997 mit 2000 für das 
Fischers Kreisaltenheim entgegenstehen, sind nicht erkennbar. Dem 
Kreistag wird empfohlen, die Jahresabschlüsse 1997 mit 2000 des 
Fischer´s Kreisaltenheimes festzustellen.“ 
 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.10.2000 und 19.7.2004 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die Jahresabschlüsse des Fischer`s Kreisaltenheimes für die Jahre 1995 
und 1996 werden mit den genannten Abschlusszahlen gem. Art. 88 Abs. 3 
LKrO festgestellt.“  
 
„Die Jahresabschlüsse des Fischer´s Kreisaltenheimes für die Jahre 1997 
mit 2000 werden mit den genannten Abschlusszahlen gem. Art. 88 Abs. 3 
LKrO festgestellt.“ 
 
Der Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes über die 
überörtliche Rechnungsprüfung 1995 bis 2004 des Fischer`s 
Kreisaltenheimes wurde am 18.1.2007 erstellt.  
 
Nachdem sich für die Jahre 1995 bis 2000 keine Beanstandungen von 
grundsätzlicher Bedeutung ergeben haben, wird gebeten, die Entlastung 
für diese Jahresabschlüsse  zu erteilen.  
 
 
 
 
 


